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Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Bundesrates  

zur Einführung einer Modellklausel in die Berufsgesetze der Hebammen, Logopäden, 

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Rettungsassistenten 

(BT-Drs. 16/9898) 
 
 
Der dbs vertritt die Interessen der über 5000 bereits akademisch ausgebildeten Sprachtherapeuten in 
Deutschland. Schon vor der Schaffung der einschlägigen Berufsgesetze sind in Deutschland Sprachthe-
rapeuten an Universitäten grundständig qualifiziert worden.  
 
Das Gesetz über den Beruf des Logopäden ist am 13.05.1980 im Bundesgesetzblatt verkündet worden 
und ist am 01.10.1980 in Kraft getreten. Zu Gunsten der bisher in diesem Bereich erfolgreich tätigen Per-
sonen mit anderer als logopädischer Ausbildung, z.B. Atem-, Sprech- und Stimmlehrer, Klinische Linguis-
ten, Sprachheilpädagogen, hatte sich der Bundestagsausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit 
nachdrücklich dafür ausgesprochen, dass diesen verwandten Berufsgruppen keine Nachteile bei der Aus-
übung ihrer Berufstätigkeit entstehen dürften. Der vom Ausschuss beschlossene Entschließungsantrag 
wurde vom Deutschen Bundestag in seiner 199. Sitzung am 24. Januar 1980 zu dem von ihm verab-
schiedeten Gesetz über den Beruf des Logopäden angenommen (siehe BR-Drucks. 44/80). 
 
Akademische Sprachtherapeuten werden in Folge dieser Entscheidung zurzeit an 10 deutschen Universi-
täten und 1 Fachhochschule grundständig in Bachelor- und Master-Studiengängen ausgebildet und re-
gelmäßig zur Leistungsabgabe gem. § 124 SGB V von den Krankenkassen zugelassen. Die Studiengän-
ge an der Ludwig-Maximilian-Universität München und  an der Fachhochschule Fresenius in Idstein sind 
mit Beginn des Jahres 2009 als Musterstudiengänge in die Zulassungsempfehlungen des GKV Spitzen-
verbandes Bund aufgenommen worden. Es ist daher festzustellen, dass es in Deutschland, anders als bei 
den übrigen Heil-Hilfsberufen, im Bereich der Sprachtherapie/Logopädie bereits parallele Ausbildungs-
strukturen gibt. Dies hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Deutsche Bundesverband für 
Logopädie (dbl) und der Deutsche Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten (dbs) in einem 
mehrjährigen gemeinsamen Abstimmungsprozess, zusammen mit den Dozenten und Ordinarien der Uni-
versitäten und Fachhochschulen sowie Vertretern der Lehrlogopäden, ein modularisiertes Kerncurriculum 
für logopädische/ sprachtherapeutische Bachelor-/Master-Studiengänge entwickelt hat. In einer gemein-
samen Resolution der Lehrenden und der Verbände wurde die Forderung nach einer Vereinheitlichung 
der Ausbildung durch Schaffung eines neuen Berufsgesetztes zum Heilberuf Sprachtherapeut/ Logopäde 
dargelegt und im November 2005 den damaligen Mitgliedern des Ausschusses für Gesundheit des Deut-
schen Bundestages übergeben (s. Anlage).  
 
Der dbs teilt die in der Begründung des Gesetzentwurfs vertretene Auffassung, dass es aufgrund der ver-
änderten Qualifikationsanforderung und der notwendigen Wettbewerbsfähigkeit für nichtakademische 
Heilberufe im europäischen Vergleich dringend notwendig ist, Modellklauseln in die Berufsgesetze einzu-
führen.    
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Perspektivisch sollte jedoch nicht nur die Führung der Berufsbezeichnung einer modifizierten gesetzlichen 
Regelung unterzogen werden. Akademisch ausgebildete Therapeuten sollten bestimmte heilberufliche 
Aufgaben übernehmen, die bisher ausschließlich dem Arzt vorbehalten sind. Die Notwendigkeit einer 
neuen Aufgabenverteilung hat bereits der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklungen im 
Gesundheitswesen in seinem Gutachten vom 3. Juli 2007 festgestellt.   
 
Damit dies rechtlich möglich wird, sollte die Ausübung der Tätigkeit zukünftig in einem Berufsausübungs-
gesetz geregelt werden.  
 
Durch die Einführung der Modellklausel können wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Aufgabenvertei-
lung und die damit verbundene Weiterentwicklung der Berufsgesetze gewonnen werden.  
Der dbs begrüßt daher das Gesetzesvorhaben ausdrücklich.  
 

      
 
Dr. Volker Maihack      RA Volker Gerrlich    
Bundesvorsitzender      Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
Anlage 

Resolution zur Schaffung eines neuen Berufsgesetzes zum Heilberuf Sprachtherapeut/Logopäde 
 



Fachhochschule Oldenburg/
Ostfriesland - Wilhelmshaven




	signatureButton: 
	Nummer: 16(14)0543(4)
	Datum: 12.05.2009
	Tagesordnung: geladener VB zur Anhörung am 25.5.09_Modellklausel


